28. NOVEMBER 2022 - Gesetz über die Anrechnung des Trauerurlaubs auf den garantierten Lohn für Arbeitnehmer, die nicht in den Anwendungsbereich des Königlichen Erlasses vom 28. August 1963 über die Fortzahlung des normalen Lohns der Arbeitnehmer für Abwesenheitstage bei familiären Ereignissen oder zur Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichten oder ziviler Aufträge fallen
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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST BESCHÄFTIGUNG, ARBEIT UND SOZIALE KONZERTIERUNG


28. NOVEMBER 2022 - Gesetz über die Anrechnung des Trauerurlaubs auf den garantierten Lohn für Arbeitnehmer, die nicht in den Anwendungsbereich des Königlichen Erlasses vom 28. August 1963 über die Fortzahlung des normalen Lohns der Arbeitnehmer für Abwesenheitstage bei familiären Ereignissen oder zur Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichten oder ziviler Aufträge fallen


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge


Art. 2 - Artikel 52 § 6 des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge, eingefügt durch das Gesetz vom 27. Juni 2021, wird durch einen Absatz 2 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"In Bezug auf Arbeitnehmer, die nicht in den Anwendungsbereich des vorerwähnten Königlichen Erlasses fallen, bestimmt der König die Anrechnung auf den Zeitraum garantierten Lohns und die anderen Regeln der betreffenden Anrechnung. Die Anrechnung darf nicht ungünstiger sein als die in Absatz 1 erwähnte Anrechnung."


Art. 3 - In Artikel 70 desselben Gesetzes, abgeändert durch die Gesetze vom 27. Juni 2021 und 17. März 2022, wird Absatz 2 durch zwei Sätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"In Bezug auf Arbeitnehmer, die nicht in den Anwendungsbereich des vorerwähnten Königlichen Erlasses fallen, bestimmt der König die Anrechnung auf den Zeitraum garantierten Lohns und die anderen Regeln der betreffenden Anrechnung. Die Anrechnung darf nicht ungünstiger sein als die im ersten Satz erwähnte Anrechnung."




KAPITEL 3 ­ Inkrafttreten


Art. 4 - Vorliegendes Gesetz tritt am 1. März 2023 in Kraft.

Der König kann das Inkrafttreten auf ein früheres als das in Absatz 1 erwähnte Datum festlegen.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 28. November 2022


PHILIPPE


Von Königs wegen:

Der Minister der Arbeit

P.-Y. DERMAGNE

Die Ministerin des Öffentlichen Dienstes
P. DE SUTTER

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE


